
STADT PASSAU 
- Wohngeldbehörde - 

 

Ergänzende Erklärung zum Antrag auf Wohngeld 
 
 

Antragsteller/in: ______________________________________________________ 
 Name, Vorname 
 

1. Einkommen: 
Es sind sämtliche Einnahmen aller Haushaltsmitglieder in Geld oder Geldeswert anzugeben, ohne Rücksicht auf ihre 
Quellen und ohne Rücksicht darauf, ob sie steuerpflichtig sind oder nicht. 
 
Zu den Einnahmen gehören zum Beispiel Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen, Kurzarbeitergeld, 
Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder, Kindergeld, Kinderzuschlag, Arbeitslosengeld I, Bürgergeld nach dem 
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Leistungen der Sozialhilfe (Grundsicherung oder Hilfe zum 
Lebensunterhalt) nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Renten (z. B. Altersrente, Zusatzrente, 
Betriebsrente, Unfallrente, ausländische Rente) und andere Einkommensarten, Einnahmen aus selbstständiger 
Arbeit, aus Gewerbebetrieb, aus Land- und Forstwirtschaft, aus Kapitalvermögen (z. B. Zinsen aus Sparguthaben), 
aus Vermietung und Verpachtung, Heimarbeit, ausländisches Einkommen, Unterhaltsleistungen sowie Sachbezüge.  
Stundenweise „Jobs“, Beschäftigungen bis zu 165,00 EUR, Minijobs auf 520,00 EUR Basis wie auch einmalige 
Einnahmen sind ebenfalls anzugeben. 
 

 Änderungen, insbesondere im Hinblick auf das Einkommen der Haushaltsmitglieder, sind der Wohngeldstelle 
unverzüglich mitzuteilen. 

 Kosten für Kindergarten oder Kinderhort für Kinder unter 14 Jahren können – mit Nachweis – im Antrag 
angegeben werden, sofern diese nicht durch öffentliche Träger übernommen werden.  

 Für im Haushalt lebende Kinder kann ein Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe (zu beantragen 
im Sozialamt der Stadt Passau) und Kinderzuschlag (zu beantragen bei der Bundesagentur für Arbeit) bestehen.  

 
2. Wohnung: 

Im Antrag sind alle im Haushalt lebenden Personen anzugeben. Die angegebene Personenzahl entspricht den 
tatsächlichen Gegebenheiten. 
 

 Besteht zum Vermieter ein Verwandtschaftsverhältnis?   Ja       Nein     (Zutreffendes anzukreuzen) 
 

3. Öffentliche Gelder: 
Es wird darauf hingewiesen, dass evtl. die Möglichkeit besteht, Transferleistungen bei der Agentur für Arbeit zu 
beantragen.  
Ich oder zu meinem Haushalt zählende Personen erhalten keine der folgenden Leistungen und haben diese auch 
nicht beantragt:  
Sozialhilfe (Grundsicherung od. Hilfe zum Lebensunterhalt) nach dem SGB XII, Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz (BVG), Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Bürgergeld). 
 

4. Aufenthaltstitel: (sofern zutreffend) 
Ich habe mich beim zuständigen Ausländeramt vor der Beantragung von Wohngeld über etwaige 
aufenthaltsrechtliche Konsequenzen informiert und bin mir über die möglichen Folgen im Klaren. 
 
Ich versichere, dass ich die ergänzende Erklärung zur Kenntnis genommen habe und die Angaben in meinem 
Wohngeldantrag richtig und vollständig sind.  
Durch meine Unterschrift bestätige ich ausdrücklich, dass alle Einnahmen der unter Nr. 4 des Wohngeldantrages 
aufgeführten Personen angegeben sind. 
 
 

 
 _______________________________ ____________________________ 
   Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller/in 


